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A
ktuelle Sem

inare 
Sicherheit  / Umweltschutz  - AKTUELL 
 
 
Fortbildungslehrgang für Sachkundige nach TRGS 
519, Anlage 5 
 
Seminar ID: 2324-SU 04 / 2324-SU 11 / 2324-SU 16 / 2324-SU 18  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sachkundenachweise gelten seit Juli 2013 für den Zeitraum 
von sechs Jahren. Danach muss der Sachkundenachweis 
erneut erbracht werden. Wird während der Geltungsdauer des 
Sachkundenachweises ein behördlich anerkannter Fortbil-
dungslehrgang besucht, verlängert sich die Geltungsdauer um 
sechs Jahre, gerechnet ab dem Datum des Nachweises über 
den Abschluss des Fortbildungslehrgangs. (s. Gefahrstoffver-
ordnung Anhang I Nr.2)  
 
Inhalt 
• Asbest – Verwendung und Eigenschaften 
• Aktuelles aus Vorschriften- und Regelwerk 
• Hinweise zu Verwendungsbeschränkungen 
• Technische und Organisatorische Maßnahmen 
• Persönliche Schutzausrüstung 
 
Ziel  
• Kenntnisse über die aktuellen Änderungen der TRGS 519 

in der neuen Fassung v. Januar 2014 
• Auffrischung der Kenntnisse über den ordnungsgemäßen 

Umgang mit Asbest 
• Austausch von Praxiserfahrung im Sanierungsalltag 
• Erhalt der Erlaubnis zum Umgang mit Asbest 
   
Teilnahmevoraussetzung 
Nachweis der Sachkunde nach der TRGS 519, Anlage 
4A, 4C. Dieser Nachweis ist  bei Anmeldung vorzule-
gen 
 
Abschluss 
Der Teilnehmer erhält ein Zertifikat über die Teilnahme an die-
sem Fortbildungslehrgang für Asbestsachkundige, aus dem die 
verlängerte Gültigkeitsdauer und die vermittelten Inhalte her-
vorgehen. „Der Lehrgang zum Erhalt der Sachkunde für Ab-
bruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an Asbest-
zementprodukten, für Tätigkeiten mit geringer Exposition und 
für Arbeiten geringen Umfangs ist vom Ministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz des Saarlandes mit Bescheid vom 24. 
März 2021, 7230-0210#0011, als Lehrgang zum Erhalt der 
Sachkunde nach Anhang I Nr. 2 Ziffer 2.4.2 Abs, 3 der Verord-
nung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV) staatlich aner-
kannt.“ 
 
Termine 
2324-SU 04 10.10.2023 08:15 – 15:45 Uhr 
2324-SU 11  07.02.2024 08:15 – 15:45 Uhr   
2324-SU 16 01.03.2024 08:15 – 15:45 Uhr 
2324-SU 18 11.04.2024 08:15 – 15:45 Uhr 
 
 
 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des postali-
schen Eingangs berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl wird   
der aktuellenSARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung angepasst. 
 
Meldeschluss 
2 Wochen vor Seminarbeginn (bitte beachten Sie die 
begrenzte Teilnehmerzahl!) 
 
Ort 
Ausbildungszentrum  AGV Bau Saar gGmbH 
Kolbenholz 1-2 u. 4-5, 66121 Saarbrücken 
Fon 06 81 – 9 89 06-0       
Fax:  06 81 – 9 89 06-63 
Mail:  info@abz-bau-saar.de 
 
Referent/In 
Fach- und sachkundiges Lehrpersonal 
 
Gebühr 
Mitgliedsfirmen:   330,00 € /TN 
Nichtmitgliedsfirmem:   390,00 € /TN 
 
Zahlung erfolgt nach Rechnungsstellung innerhalb 8 Ta-
gen, unabhängig von Leistungen Dritter (z.B. Agentur für 
Arbeit), an folgende Bankverbindung: 
Bank 1 Saar, Konto 0001634003, BLZ 59190000 
IBAN DE28 5919 0000 0001 6340 03 
BIC SABADE5SXXX. 
 
 
Veranstalter 
Ausbildungszentrum AGV Bau Saar 
Kolbenholz 1-2 u. 4-5, 66121 Saarbrücken 
 
Info 
Im Rahmen der Meisterhaftkampagne erhalten Hand-
werksbetriebe des AGV Bau Saar für den -4Sternebereich  
100 Punkte in der Kategorie Sicherheit/Umweltschutz. 
 
 

Ausbildungszentrum 
AGV Bau Saar gGmbH 
 
Geschäftsführer   Geschäftsführer 
 
 
   
Claus Weyers   Dipl.-Ing. M. Pirron 
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